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RW = 463.779,65
HW = 5.810.485,42

RW = 463.788,29
HW = 5.810.464,15

RW = 463.776,13
HW = 5.810.367,64

RW = 463.752,65
HW = 5.810.340,25

RW = 463.772,00
HW = 5.810.283,53

RW = 463.777,66
HW = 5.810.535,64

RW = 463.787,44
HW = 5.810.598,18

RW = 463.755,82
HW = 5.810.258,63

RW = 463.758,95
HW = 5.810.257,45

RW = 463.994,05
HW = 5.810.190,12

RW = 463.899,31
HW = 5.810.467,78

RW = 463.886,51
HW = 5.810.505,25

RW = 463.870,92
HW = 5.810.550,90

RW = 463.860,36
HW = 5.810.558,90

RW = 463.835,14
HW = 5.810.571,13

RW = 463.835,15
HW = 5.810.579,60

RW = 463.925,28
HW = 5.810.520,13

RW = 463.936,59
HW = 5.810.500,94

RW = 463.936,49
HW = 5.810.487,29

RW = 464.047,12
HW = 5.810.163,08

RW = 464.063,41
HW = 5.810.152,63
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Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumkronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen

Grenzen Baumk ronen
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53,6

44,2
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42,5 42,9 44,0 44,6 44,5 43,6
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RW = 463.779,65
HW = 5.810.485,42

RW = 463.788,29
HW = 5.810.464,15

RW = 463.776,13
HW = 5.810.367,64

RW = 463.752,65
HW = 5.810.340,25

RW = 463.772,00
HW = 5.810.283,53

RW = 463.777,66
HW = 5.810.535,64

RW = 463.787,44
HW = 5.810.598,18

RW = 463.755,82
HW = 5.810.258,63

RW = 463.758,95
HW = 5.810.257,45

RW = 463.994,05
HW = 5.810.190,12

RW = 463.899,31
HW = 5.810.467,78

RW = 463.886,51
HW = 5.810.505,25

RW = 463.870,92
HW = 5.810.550,90

RW = 463.860,36
HW = 5.810.558,90

RW = 463.835,14
HW = 5.810.571,13

RW = 463.835,15
HW = 5.810.579,60

RW = 463.925,28
HW = 5.810.520,13

RW = 463.936,59
HW = 5.810.500,94

RW = 463.936,49
HW = 5.810.487,29

RW = 464.047,12
HW = 5.810.163,08

RW = 464.063,41
HW = 5.810.152,63

4,5

GRZ =0,8
GRZ =0,8
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Nachrichtliche Übernahme und Hinweise

HiBU Plan GmbH
Groß K ienitzer Dorfstraße 15
15831 Blank enfelde-M ahlow

2. Entwurf
Maßstab: 1:1.000 (A1)

Stand: März 2026

Bebauungsplan
"S olarpark Z eschdorf"

Bebauungsplan "Solarpark Zeschdorf"
Teil A: Zeichnerische Festsetzungen

PLANUNGS RECHT LICHE FES T S ET Z UNGEN
1. Art und M aß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Das Plangebiet wird hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nach §  11
BauNVO als sonstiges S ondergebiet mit Z weck bestimmung „Photovoltaik “
(S O § 11) festgesetzt. Das sonstige S ondergebiet „Photovoltaik “ (S O § 11)
dient gemäß §  11 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit §  9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
der Errichtung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaik anlagen.
Z ulässig sind M odultische mit S olarmodulen sowie die für den Betrieb
erforderlichen Nebenanlagen, T rafostationen, Anlagen für die
Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen,
W echselrichterstationen und Z aunanlagen.
Gemäß §  9 Abs. 2 BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im städtebaulichen Vertrag
verpflichtet.
1.2 Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ ) von 0,8 festgesetzt (§  19
BauNVO). Eine Überschreitung gemäß §  19 Abs. 4 S . 2 und 3 BauNVO ist
ausgeschlossen.
Die maximale Höhe der baulichen Anlage wird auf 5 m begrenzt.
Ausnahmsweise darf die Höhe auf maximal 10 m überschritten werden,
wenn für die S icherung der Anlage und des Geländes der Bau von
K ameramasten nötig ist. Als Bezugspunk t für die Höhenentwick lung wird
das anstehende Gelände herangezogen.
2.  Bauweise, überbaubare Grundstück sfläche (§  9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
2.1 Die überbaubare Grundstück sfläche ist durch die in der Planzeichnung
dargestellten Baugrenzen festgesetzt (§  23 BauNVO).
3. M aßnahmen zum S chutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Natur und
Landschaft (§  9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
3.1 Innerhalb der Flächen für M aßnahmen zum S chutz, zur Pflege und zur
Entwick lung von Natur und Landschaft ist die Pflanzung von
S ichtschutzheck en vorgesehen.
BAUORDNUNGS RECHT LICHE UND GES TALT ERIS CHE
FES T S ET Z UNG
1. Um das ungehinderte Passieren von K leintieren zu
ermöglichen, ist ein M indestabstand von 0,10 m zwischen
unterer Z aunk ante und dem anstehenden Boden einzuhalten.
2. Auf dem Plangebiet ist eine Befestigung von W egen und ihren Z ufahrten
nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit S chotter) zulässig.

T eil B: Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerk e

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bek anntmachung vom 3.November 2017 (BGBl. I S . 3634), die zuletzt durch Artik el
5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist
BauNVO - Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S . 3786), die zuletzt
durch Artik el 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 Nr. 176) geändert worden ist
PlanZ V - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S . 58), die zuletzt durch Arti-k el 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
BbgBO - Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. S eptember 2023 (GVBl. I Nr. 18)

Rechtsgrundlagen

1. Bodendenk malschutz
Nach derzeitigem K enntnisstand ist im Plangebiet des Bebauungsplans ein Bodendenk mal gemäß Denk malschutzgesetz - BbgDS chG- GVBl
Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. M ai 2004, S . 215 ff., § §  1 und 2 und eine Bodendenk mal-Vermutungsfläche bek annt.
Bodendenk male sind nach BbgDS chG § §  1 (1), 2 (1)-(3), 7 (1) im öffentlichen Interesse und als Quellen und Z eugnisse menschlicher Geschichte
und prägende Bestandteile der K ulturlandschaft des Landes Brandenburg geschützt. S ie dürfen bei Bau- und erdarbeiten ohne vorherige
denk malschutzbehördliche Erlaubnis bzw. Erlaubnis durch Planfeststellung oder bauordnungsrechtliche Genehmigung und —  im Falle erteilter
Erlaubnis —  ohne vorherige fachgerechte Bergung und Dok umentation nicht verändert bzw. zerstört werden (BbgDS chG § §  7 (3), 9 und 11 (3)).
Alle Veränderungen und M aßnahmen an Bodendenkmalen sind nach M aßgabe der Denkmalschutzbehörde zu dok umentieren (BbgDS chG § 9
(3)). Für die fachgerechte Bergung und Dok umentation von betroffenen Bodendenk malen ist nach BbgDS chG § §  7 (3) und 11 (3) der Veranlasser
kostenpflichtig. Z uwiderhandlungen k önnen als Ordnungswidrigk eit mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden (BbgDS chG §
26 (4)).
Im Bereich des Bodendenk mals 61222 sind bauliche Anlagen, welche die Bodendenkmalsubstanz beeinflussen unzulässig. Eine Z ulässigk eit
von baulichen Anlagen ist möglich, wenn die baulichen Anlagen möglichst wenig Bodendenk malsubstanz z. B. durch eine
S chwellbalk enk onstruk tion o. ä. beeinflussen oder eine archäologische Prospek tion vor der Errichtung der baulichen Anlagen durchgeführt
wurde.
Im Bereich der Bodendenk mal-Vermutungsfläche sind bauliche Anlagen zulässig. Die T ermine der Erdarbeiten in den ausgewiesenen
Bodendenk malvermutungsbereichen sind daher sowohl der zuständigen Unteren Denk malschutzbehörde als auch dem Brandenburgischen
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Referat Großvorhaben, zwei W ochen im Voraus mitzuteilen.
S ollten während der Bauausführung bei Erdarbeiten - auch außerhalb der als Bodendenk malvermutungsbereich gek ennzeichneten Flächen -
Bodendenk male (S teinsetzungen, M auerwerk , Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, K nochen, Tonscherben, M etallgegenstände u. Ä.)
entdeck t werden, sind diese unverzüglich der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmu-
seum anzuzeigen (BbgDS chG §  11 (1) und (2)). Die  Entdeck ungsstätte und die Funde sind bis zum Ablauf einer W oche unverändert zu erhalten,
damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden k önnen.
Gemäß BbgDS chG §  11 (3) k ann die Denk malschutzbehörde diese Frist um bis zu 2 M onate verlängern, wenn die Bergung und Dok umentation
des Fundes dies erfordert, Besteht an der Bergung und Dok umentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes Ö ffentliches
Interesse, k ann die Frist auf Verlangen der Denk malfachbehörde um einen weiteren M onat verlängert werden. Die Denkmalfachbehörde ist
berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (BbgDS chG §  11 (4)). W erden in den ausgewiesenen
Vermutungsbereichen und darüber hinaus archäologische Dok umentationen notwendig, so hat die/der Träger/in des Vorhabens nach M aßgabe
der § §  7 (3), 9 (3)-(4) und 11 (3) BbgDS chG sowohl die K osten der fachgerechten Dok umentation im Rahmen des Z umutbaren zu tragen als
auch die Dok umentation sicherzustellen.
Generell gilt:
Unabhängig davon k önnen jederzeit bei mit Erdeingriffen verbundenen Baumaßnahmen Bodendenkmale z.B. in Form von S teinsetzungen,
M auerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, S cherben, K nochen, S tein- oder M etallgegenstände, entdeck t werden. Diese sind
unverzüglich der Unteren Denk malschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denk malpflege und Archäologischen
Landesmuseum anzuzeigen (§  11 Abs. 1 u. 2 BbgDS chG). Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer W oche nach der
Anzeige in unverändertem Z ustand zu erhalten und in geeigneter W eise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§  11 Abs. 3
BbgDS chG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denk malpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ §  11 Abs.
4 und 12 BbgDS chG).
2. Anbauverbots- und Anbaubeschränk ungsbereiche
Die B 167 und L 38 sind im betreffenden Abschnitt eine anbaufreie S traße außerhalb bebauter Gebiete, die dazu bestimmt ist dem
überregionalen Verk ehr zu dienen. Hier gelten die straßenrechtlichen Vorschriften zum Anbauverbot und Anbaubeschränk ung gemäß §  9 Abs. 1
Punk t 1 FS trG und §  24 - Bauliche Anlagen an S traßen - Absatz 1 Punk t 1 und Absatz 2 Punk t 1 sowie Absatz 7 des Brandenburgischen
S traßengesetzes (BbgS trG).
3. Immissionsrechtliche Belange
M ittels des angefertigten Blendgutachten k onnte nachgewiesen werden, dass es durch die ak tuelle Planung zu k einer Blendwirk ung nach den
geltenden Normen kommt. Danach müssen auch k eine baulichen M aßnahmen zur Reduzierung von Blendungen angewendet werden.
Im Baugenehmigungsverfahren und bei der spezifischen Anlagenplanung und -ausführung sind die immissionsrechtlichen Belange im Bereich
der Versorgungsanlage nochmals abschließend zu betrachten.
4. Fremdleitung
Im Bereich der Leitungen ist eine Bebauung zulässig. Jedoch ist bei Erdeingriffen ein S chutzpuffer von 1 m zu berück sichtigen.
5. K ampfmittelverdachtsfläche
Die gesamte Gemeinde Z eschdorf ist als K ampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen.
6. Naturschutzrechtliche M aßnahmen
Die naturschutzrechtlichen M aßnahmen sind aus dem Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag von November 2024 gemäß §  44 BNatS chG zu
beachten sowie die M aßnahmen aus dem Eingriffs- und Ausgleichsplan von November 2024 im städtebaulichen Vertrag zu sichern.

K ATAS T ERVERM ERK
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftsk atasters mit S tand vom ....................
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie S traßen, W ege und Plätze vollständig nach.
S ie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbark eit der
neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichk eit ist eindeutig möglich.

...................................                .......................................
(Datum/S iegel)                           Unterschrift
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Gemeinde Z eschdorf

private Verk ehrsfläche (§ 9 BauGB)Ã̧

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Z eschdorf hat am ......................... die Aufstellung der Bebauungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ......................... im Amtsblatt für das Amt Lebus ortsüblich
bek annt gemacht.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

2. Die frühzeitige Ö ffentlichk eitsbeteiligung gemäß §  3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhöhrung fürden Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... hat in der Z eit vom ......................... bis
......................... stattgefunden.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen T räger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs. 1 BauGB fürden Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... hat in der Z eit vom ......................... bis
......................... stattgefunden.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

4. Z u dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... wurden die Behörden und sonstigen
T räger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ......................... bis ......................... beteiligt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... wurde mit der Begründung und denweiteren Anlagen gemäß §  3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ......................... bis ......................... öffentlich ausgelegt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

6. Z u dem 2. Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... wurden die Behörden und sonstigen
T räger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ......................... bis ......................... beteiligt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

7. Der 2. Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......................... wurde mit der Begründung und den
weiteren Anlagen gemäß §  3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ......................... bis ......................... öffentlich ausgelegt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

8. Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss am ......................... die S atzung des Bebauungsplans beschlossensowie die Begründung mit Umweltbericht gebilligt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

9. Die S atzung des Bebaungsplans bestehend aus Planzeichnung und Begründung wird hiermit ausgefertigt. Es
wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung und Begründung mit
Umweltbericht, mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom ......................... übereinstimmt.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

10. Der Bebauungsplan ist in der Fassung der Bek anntmachung am ......................... rechtswirk sam geworden.

Lebus, den ..................................................             S iegelabdruck                              Amtsdirek tor

Vermeidungs- und M inderungsmaßnahmen:
M V1: Z ur Vermeidung der T ötung von Feldlerchen und anderen bodenbrütenden Vogelarten und deren
Entwick lungsformen und dem damit verbunden Auslösen der Verbotstatbestände nach §  44 Abs. 1 Nr.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind Arbeiten im Z eitraum vom 01.03. bis 01.10. unzulässig. Z ur
Vermeidung einer erheblichen S törung während der Fortpflanzung- und Aufzuchtzeit des K ranichs ist eine
ökologische Baubegleitung bei Arbeiten im Z eitraum vom 1. - 29./30. Februar und 1. - 31.Ok tober eines
Jahres durchzuführen und bei Bedarf M aßnahmen zum S chutz festzulegen.
M V2: S ollten Arbeiten im Z eitraum vom 01.03. bis 31.10. durchgeführt werden, sind, wie in Abbildung 8 (S eite
21) des AFB dargestellt, untergrabungs- und überk lettersichere Reptilienschutzzäune zu errich-ten. Z ur
Vermeidung des Auslösens der Verbotstatbestände nach §  44 Abs. 1 Nr. 3 BNatS chG sind ganzjährig die
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Z auneidechsen entsprechend der Abbildung 8 (S eite 21) des AFB
mittels Bauzäune vor Befahren, Betreten und Lagern von Baustoffen zu schützen. Z ur Verhinderung der
Z erstörung und Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Z au-neidechsen, dürfen die
Lebensräume der Z auneidechsen durch die S olarmodule nicht verschattet wer-den. Die Z äune sind vor der
Ak tivitätszeit der Reptilien aufzustellen.
M V3: Z ur Vermeidung von T ötungen und dem damit verbundenen Auslösen der Verbotstatbestände des §  44
Abs. 1 Nr. 1 BNatS chG sind Bauarbeiten nur im Z eitraum vom 01.11. bis 28.02. zu lässig. S ind Arbeiten im
Z eitraum vom 01.03. bis 31.10. geplant, sind vor Ak tivitätsbeginn der Amphibien, bis spätestens 28.02., wie in
Abbildung 8 (S eite 21, AFB) dargestellt, untergrabungs- und überk lettersi-chere Amphibienschutzzäune zu
errichten. Diese sind mittels Bauzäune zu schützen.
M V4: W ährend der gesamten Bauzeit ist eine ök ologische Baubegleitung durchzuführen. Die ök ologi-sche
Baubegleitung ist unter anderem durchzuführen, um die Z auneidechsen- und Amphibienschutz-zäune
regelmäßig hinsichtlich der Funk tionalität zu überprüfen und das Baufeld nach Individuen abzu-suchen und
ggf. hinter den S chutzzaun zu bringen.

Ausgleichsmaßnahmen:
M A1: Im Plangebiet soll eine Extensivierung der zuvor intensiv genutzten Fläche durchgeführt werden. Dazu soll
gebietstypisches dem S tandort entsprechendes S aatgut in den Boden eingebracht werden. Die Bewirtschaftung
der Fläche erfolgt entweder durch Beweidung mit S chafen oder durch 1 - 2 M ahden pro Jahr. Bei einer
Beweidung mit S chafen ist eine geringe Besatzdichte mit geringer Bewei-dungszeit einzuhalten. Eine M ulchmahd
ist unzulässig. Das M ahdgut ist unmittelbar nach der M ahd von der Fläche abzutragen und ordnungsgemäß zu
entsorgen. Der M ahdzeitpunk t soll dem vorhande-nen Vogel- und Insek tenartenspek trum angepasst sein. Bei der
Planung der M ahd ist zu beachten, dass sie außerhalb der Brutzeit erfolgt.
M A2: Z ur Vermeidung der Verbotstatbestände nach §  44 Abs. 1 Nr. 3 BNatS chG sind zwischen den M odulreihen
Abstände von 2,5 m und einmalig 6 m einzuhalten.
M A3: S ollten die Baumaßnahmen in der Brutzeit fortgesetzt werden, müssen auf dem gesamten Ge-lände
Flatterbänder aufgestellt werden und der Bewuchs muss sehr niedrig gehalten werden. Dies muss getan werden,
um das Ansiedeln von Bodenbrütern während der Bauphase zu verhindern.
M A4: Auf der Fläche 1 (W est) sollen 704,07 m² S ichtschutzheck e gepflanzt werden und auf der Fläche 2 (Ost)
131,18 m².


